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I n f o r m a t i o n s b l a t t  
 
Betrifft:  Kindergartenbeitragsvorschreibung bzw.  

Ansuchen um Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe; 
Kindergartenjahr 2007/2008 

 
• Kindergartenbeitragsvorschreibung: 

 
Der Jahresbeitrag für das Kindergartenjahr 2007/08 beträgt lt. GR-Beschluss 
vom 19.12.2006  pro Kind  
für den allgem. Kindergarten    EUR     775,50   inkl. 10 % MWSt. 
und für den  
Ganztagskindergarten am Erlenweg  EUR 1.551,00  inkl. 10 % MWSt. 

                                         (exkl. Mittagessen). 
Dieser Beitrag wird von der Stadtgemeinde auf Grund des Steiermärkischen Kinder-
betreuungsgesetzes LGBl. Nr. 22 vom 14.12.1999 in 11 Teilbeträgen (d.i. vom 
September 2007 bis einschließlich Juli 2008), und zwar:  
für den allgemeinen Kindergarten je  EUR   70,50  
bzw. für den Ganztagskindergarten je EUR 141,00  
vorgeschrieben. Eine Abmeldung vom Kindergarten ist nur zu Semesterschluss 
(15.2. bzw. 15.7. j.J.) möglich. 
 
Gleichzeitig weist die Stadtgemeinde auf die Möglichkeit hin, den monatlichen 
Kindergartenbeitrag mit einem Abbuchungsauftrag über Ihr Bankkonto 
durchführen zu lassen. 
Dies hätte für Sie folgende Vorteile:  
• Sie ersparen sich den Weg zur Bank, da der Zahlungsverkehr zwischen Ihrem 

Geldinstitut und der Stadtgemeinde Deutschlandsberg abgewickelt wird. 
• Sie brauchen keinen Zahlschein ausfüllen und keine Zahlungstermine vormerken  
• Es fallen keine Mahnspesen und Säumniszuschläge an, da Sie keine 

Zahlungsfrist übersehen können. 
• Ihnen erwachsen weder Dauerauftrags- noch Zahlscheinkosten.  
• Ihnen verbleibt lediglich, die Abbuchungen anhand Ihrer Kontoauszüge zu 

kontrollieren. 
• Änderungen wie bei einem Dauerauftrag müssen nicht mehr Sie selbst bei Ihrer 

Bank erledigen, sondern werden von uns durchgeführt.  
 
Da ein Abbuchungsauftrag auch für uns eine verwaltungstechnische 
Vereinfachung darstellt, würden wir uns freuen, wenn Sie sich für diese  
Zahlungsart entscheiden könnten. Sollten Sie sich für einen Abbuchungs- 
auftrag entscheiden, so ist lediglich bei Ihrem Geldinstitut ein Abbuchungs- 
auftrag zu unterfertigen. Dieser wird in der Folge vom Geldinstitut direkt  



an uns übermittelt.  
• Ansuchen um Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe: 

 
 
Auf Grund des Stmk. Kinderbetreuungsförderungsgesetzes LGBl.Nr.23/99 haben Sie 
die Möglichkeit um Gewährung der Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe 
anzusuchen. Da hiefür verschiedene Formalitäten notwendig sind, ersucht die 
Stadtgemeinde folgende Vorgangsweise zu beachten. 
 
1.) Erbringung des Einkommensnachweises: 
 
     Als Einkommensnachweise sind vorzulegen: 
 
a) Bei unselbständig Erwerbstätigen der bundeseinheitliche Lohnzettel, 

Lagerzahl L16, in dem die Bezüge des gesamten abgelaufenen Kalenderjahres 
– das ist vom 1.1. - 31.12.2006 vom Arbeitgeber einzutragen sind oder die 
Arbeitsnehmerveranlagung vom Finanzamt über das abgelaufene Kalenderjahr. 
 

b) bei selbständig Erwerbstätigen der vom Finanzamt zuletzt zugestellte 
Einkommensteuerbescheid in Ablichtung; 
 

c) bei pauschalierten Landwirten der Einheitswertbescheid in Ablichtung; 
 

d) bei Nebenerwerbslandwirten der Einheitswertbescheid in Ablichtung sowie 
eine Lohnsteuerbescheinigung (Lohnzettel); 
 

e) Karenzurlaubs- oder Arbeitslosenbestätigung; 
 

f) bei Studenten die Inskriptionsbestätigung (Sommer- u. Wintersemester) 
 
Beziehen beide Elternteile Einkommen, so muss das Einkommen beider Elternteile 
nachgewiesen werden. Das gleiche gilt bei einer Lebensgemeinschaft mit dem/der 
Kindesvater/Kindesmutter, auch hier sind die Einkommensnachweise beider 
vorzulegen. 
Bei Pflegeeltern entfällt die Vorlage des Einkommensnachweises. 
 
Sollten mehrere Dienstverhältnisse gleichzeitig bestehen, so sind von jedem 
Dienstgeber die erforderlichen Lohnbestätigungen einzuholen. 
 
2.) Vorlage dieser Einkommensbestätigungen beim Stadtamt 
 
Die betreffenden Einkommensnachweise sind innerhalb von 3 Monaten nach 
Kindergartenbeginn, somit bis 
 

s p ä t e s t e n s  1 0 .  D e z e m b e r  2 0 0 7  
 

in der Finanzabteilung des Stadtamtes, Hauptplatz 37, Fr. Amon, 1. Stock, Zi-Nr.10, 
persönlich abzugeben. 



Persönlich deshalb, da die Beihilfenanträge im Stadtamt ausgefüllt und unterfertigt 
werden. Bei diesem Antrag handelt es sich um ein Formular, das die 
Landesregierung aufgelegt hat, und computergerecht ausgefüllt werden muss. Um 
Ihnen Rückfragen und Verzögerungen zu ersparen, ist die Stadtgemeinde 
entgegenkommenderweise bereit, diese Anträge für Sie vorschriftsmäßig 
auszufüllen. 
Wird der Antrag innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Kindergartenbesuches 
gestellt, wird die Beihilfe rückwirkend ab Beginn des Besuches gewährt. Bei später 
einlangenden Anträgen wird die Kinderbetreuungsbeihilfe mit Beginn jenes Monats, 
in dem der Antrag beim Erhalter eingelangt ist, gewährt.  
 
 
3.) Höhe der Kinderbetreuungsbeihilfe 
 
 
Die vom Land gewährte Kinderbetreuungsbeihilfe beträgt derzeit maximal  
EUR 53,00 und ist abhängig vom Einkommen und der Anzahl der unversorgten 
Kinder (siehe beiliegende Tabelle). Die Auszahlung dieser Kinderbetreuungsbeihilfe 
erfolgt frühestens nach Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag des Einlangens des 
Antrages beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 6 B, auf 
ein von den Eltern bekannt zu gebendes Konto. 
 
 
4.) Änderungen 

 
 
Umstände die die Höhe der Kinderbetreuungsbeihilfe beeinflussen, wie z.B. 
Änderung der Anzahl der unversorgten Kinder, Änderung der 
Einkommensverhältnisse, Änderung des Familienstandes bzw. Wohnungswechsel 
etc., müssen unverzüglich im Stadtamt gemeldet werden, damit diese Änderungen 
an die Steiermärkische Landesregierung weitergeleitet werden können. 
 
 

5.) Mehrjähriger Besuch des Kindergartens 
 
 
Jene Antragsteller, deren Kinder den Kindergarten mehrjährig besuchen, haben in 
den Folgejahren zwar keinen Antrag einzubringen, wohl aber sind sie verpflichtet, 
Einkommensnachweise über das abgelaufene Kalenderjahr mit dem 
vorgedruckten Schreiben der Stmk. Landesregierung – Fachabt. 6 B (Antrag 
auf Weitergewährung), zweckmäßigerweise bis zum 30. September des 
jeweiligen Jahres, vorzulegen. Das Verfahren zur Auszahlung der 
Kinderbetreuungsbeihilfe ruht, solange die Einkommensnachweise nicht 
eingebracht sind. 
 
 



• Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe für Kinder im 
Kinderbetreuungsjahr vor Eintritt der Schulpflicht 

 
Der Steiermärkische Landtag hat in seiner Sitzung am 4. Juli 2006 eine Gesetzes-
novelle beschlossen, die eine Erhöhung der Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe 
für Kinder im Kinderbetreuungsjahr vor Eintritt der Schulpflicht („Gratis-
Kinderbetreuungsjahr“) ab Beginn des Kinderbetreuungsjahres 2006/07 vorsieht. 
Voraussetzungen bzw. Vorgangsweise für den Erhalt der erhöhten Landes-
Kinderbetreuungsbeihilfe sind: 
Regelmäßiger Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung (Kindergarten, 
Alterserweiterte Gruppe, Kinderhaus, Tagesmutter) im Betreuungsjahr vor dem 
Eintritt der Schulpflicht; 
Bei einem steuerpflichtigen Jahres-Familieneinkommen von höchstens  
EUR 40.600,00; wird die monatlich abgestufte Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe 
entsprechend folgender Tabelle gewährt: 
 
Einkommen pro Jahr 
in EUR 

 Beihilfe für 2007/08  in 
EUR pro Monat 

                             bis 32.987,50 101,50 
von 32.987,51      bis 35.525,00 81,20 
von 35.525,01      bis 38.062,50 50,75 
von 38.062,51      bis 40.600,00 30,45 
ab 40.600,01  0,00 

*) die erhöhte Beihilfe beträgt, wie oben dargestellt maximal EUR 101,75 darf  jedoch 
nicht höher sein, als der tatsächlich geleistete Elternbeitrag! 
 

Für die Antragstellung sind ebenso die Einkommensnachweise für das abgelaufene 
Kalenderjahr (1.1. – 31.12.2006) sowie die bisherigen Antragsformulare erforderlich. 
Für die erhöhte Beihilfe wurden die Einkommensgrenzen angehoben, die Zahl der 
unversorgten Kinder bleibt unberücksichtigt.  
Die erhöhte Beihilfe wird automatisch für Kinder, die sich im Betreuungsjahr vor dem 
Eintritt der Schulpflicht befinden, berechnet. 
Für Eltern die bereits im Kindergartenjahr 2006/07 eine Beihilfe gewährt erhalten 
haben, wird ein Antrag auf Weitergewährung vor Beginn des Kinderbetreuungs-
jahres 2007/08 von der Fachabteilung 6B ausgesandt. Dieser ist mit den geforderten 
Unterlagen (Einkommensnachweisen) ebenso innerhalb von 3 Monaten nach 
Kindergartenbeginn in der Finanzabteilung des Stadtamtes abzugeben. 
 
Sollten noch Unklarheiten betreffend der Gewährung der Kinderbetreuungsbeihilfe 
bestehen, so sind Anfragen an Wochentagen zwischen 7.00 und 12.00 Uhr in der 
Finanzabteilung des Stadtamtes, Hauptplatz 37, 1. Stock, Zi-Nr.10, Fr. Amon,  
Tel. 03462/2011/224 möglich. 

 
Deutschlandsberg, im September 2007    Der Bürgermeister: 

        Mag. Josef Wallner 

F.d.R.d.A.:  



  

  
        
                
  

         

 
Zuschuss des Landes zum Kindergartenbeitrag 
        

Jährliches Einkommen in Euro 
  gemäß § 2 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988, i.d.g.F. 

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Anzahl d. bis 10.389,55 11.428,35 12.467,29 13.506,23 14.545,03 15.583,97 16.622,91 17.661,71 18.700,65 19.739,59 20.778,39 21.817,33 22.856,27 23.895,07

unvers. EUR bis EUR bis EUR bis EUR bis EUR bis EUR bis EUR bis EUR bis EUR bis EUR bis EUR bis EUR bis EUR bis EUR bis EUR

Kinder 10.389,54 11.428,34 12.467,28 13.506,22 14.545,02 15.583,96 16.622,90 17.661,70 18.700,64 19.739,58 20.778,38 21.817,32 22.856,26 23.895,06 24.934,00

1 53,00 40,76 39,27 37,42 34,82 31,48 27,40 22,57 17,01 10,70 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00
2 53,00 44,84 43,72 42,24 93,02 37,04 33,34 28,88 23,69 17,75 11,07 3,65 0,00 0,00 0,00
3 53,00 48,92 48,18 47,06 45,20 42,61 39,27 35,19 30,37 24,80 18,49 11,45 3,65 0,00 0,00
4 53,00 53,00 53,00 52,26 50,78 48,54 45,58 41,87 37,42 32,22 26,29 19,61 12,19 4,03 0,00
5 53,00 53,00 53,00 53,00 52,26 50,78 48,54 45,58 41,87 37,42 32,22 26,29 19,61 12,19 4,03
6 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 52,26 50,78 48,54 45,58 41,87 37,42 32,22 26,29 19,61 12,19
7 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 52,26 50,78 48,54 45,58 41,87 37,42 32,22 26,29 19,61
8 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 52,26 50,78 48,54 45,58 41,87 37,42 32,22 26,29
9 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 52,26 50,78 48,54 45,58 41,87 37,42 32,22

10   53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 52,26 50,78 48,54 45,58 41,87 37,42
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